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SECHSTER ABSCHNITT

W I D E R S T A N D  G E G E N  D I E  STAATSGEWALT

Aufforderung zum Ungehorsam gegen Gesetze 
§ 110

Wer öffentlich vor einer Menschenmenge, oder wer 
durch Verbreitung oder öffentlichen Anschlag oder 
öffentliche Ausstellung von Schriften oder anderen Dar
stellungen zum Ungehorsam gegen Gesetze oder rechts
gültige Verordnungen oder gegen die von der Obrig
keit innerhalb ihrer Zuständigkeit getroffenen Anord
nungen auffordert, wird mit Geldstrafe oder mit 
Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft.

Aufforderung zur Begehung strafbarer Handlungen 
§ 111

(1) Wer auf die vorbezeichnete Weise zur Begehung 
einer strafbaren Handlung auffordert, ist gleich dem 
Anstifter zu bestrafen, wenn die Aufforderung die straf
bare Handlung oder einen strafbaren Versuch derselben 
zur Folge gehabt hat.

(2) Ist die Aufforderung ohne Erfolg geblieben, so tritt 
Geldstrafe oder Gefängnisstrafe bis zu einem Jahre ein. 
Die Strafe darf jedoch, der Art oder dem Maße nach, 
keine schwerere sein, als die auf die Handlung selbst 
angedrohte.

§ 112 
(aufgehoben)

Anm. : § 112 ist durch KRG Nr. 11 aufgehoben worden.


